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Aufforderung zum Stopp der Rodungsarbeiten im Querumer Forst zum Ausbau der Start-/Landebahn des Flughafens Braunschweig/Wolfsburg; unser Schreiben vom 31. Januar 2010

Sehr geehrte Frau Costabel,

uns ist durch Frau Knoblauch (NABU) mitgeteilt worden, dass am Montag, 17.05.2010 im Beisein mehrerer Zeugen im Bereich der Rodungsfläche im Querumer Forst Käferlarven gefunden worden sind, die zu streng geschützten Arten der FFH-Richtlinie Anhang II gehören.

Gefunden wurden offensichtlich engerlingartige Larven, die zur Art des Eremiten (Osmoderma eremita) gehören. Darüber hinaus wurden jedoch offenbar auch drahtwurmartige Schnellkäferlarven gefunden, bei denen die Zugehörigkeit zur FFH-Anhang II-Art Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus) geklärt werden muss. 

Sicherlich konnten Sie in zwischen ermitteln zu welchen Arten die o.g. engerlingartigen und vor allem die drahtwurmartigen Larven gehören und bitten Sie, uns dies mitzuteilen.

Wir gehen davon aus, dass im Fall, dass eine der Larven zu einer streng geschützten Art des Anhangs II der FFH-Liste gehört, die Rodungsarbeiten unverzüglich gestoppt werden, um eine Zerstörung evtl. weiterer Lebensräume dieser streng geschützten Arten im Betroffenheitsbereich zu verhindern. Denn theoretisch können ja die Larven dieser streng geschützten Holzkäferarten in nahezu jedem Baum(stumpf) mit Höhlungen auf der Fläche vorkommen. Ebenso kann es sein, dass durch die bereits erfolgten Rodungen von Stubben sowie durch Umlagerung hohler Baumstämme, Larven der geschützten Arten quasi mit dem Mulm „ausgeschüttet“ und in der Fläche verteilt wurden. 

Auf jeden Fall bitten wir Sie, uns mitzuteilen, welche aktuellen und weitere Verluste von FFH-Anhang-II-Arten verhindernden  Maßnahmen Sie als Untere Naturschutzbehörde im Querumer Forst unverzüglich einzuleiten und umzusetzen gedenken, sofern es sich bei einer der Larven um eine geschützte Art handelt. 

Die von Ihrem Mitarbeiter Herrn Dr. Hoppe-Dominik Frau Knoblauch mitgeteilte Sicherung ausschließlich des Bereichs um den Baumstumpf, in dem die Larven gefunden wurden, ist für den Schutz des Eremiten und ggf. weiterer FFH-Anhang-II-Arten an diesem Standort sicherlich nicht ausreichend. 

Der Eremit (Osmoderma eremita) befindet sich nicht in der Liste der streng geschützten Arten, für die laut Planfeststellungsbeschluss gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG für das Ausbauvorhaben Befreiung erteilt wird von den Verboten des § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Schon allein deshalb gehören die Rodungsarbeiten gestoppt.

Während die zu den Scarabaeiden gehörenden engerlingartigen Larven aufgrund ihrer Größe sicherlich vergleichsweise leicht auffindbar sind, werden die drahtwurmartigen Larven, unter denen sich die FFH-Anhang II-Art Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus) verbergen könnte, sehr leicht übersehen. Ebenso genügen dieser Art  wesentlich kleinere Baumhöhlen. Auf die besondere Eignung des Querumer Forstes als Lebensraum für diese Art, wegen der dort besonders zahlreichen mulmgefüllten Stammfußhöhlen und die Notwendigkeit intensiver Untersuchungen der Holzkäfer durch ausgewiesen Spezialisten, haben wir in unserem Schreiben vom 31. Januar 2010 bereits eindringlich hingewiesen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Funde ist eine völlig neue Sachlage eingetreten. Daher halten wir eine umfassende Untersuchung der auf der Fläche gefällten Bäume und Baumstümpfe auf das Vorkommen von Holzkäfern, von Eremiten sowie insbesondere von drahtwurmartigen Larven mit anschließender Bestimmung der Arten für dringend erforderlich. Eine solche Untersuchung schließt allerdings die Fortführung der Rodungsarbeiten und den Abtransport des bisher gefällten Holzes aus.

Unabhängig von der Frage, ob die gefundenen Larven zu Arten der FFH-Liste-Anhang II oder IV gehören, belegt der Fund verschiedener Käferlarven in Baumstümpfen und Stammhöhlen auf der  Rodungsfläche, dass die Auflage des Planfeststellungsbeschlusses Bäume nach dem Fällen auf Holzkäfer zu untersuchen, bisher ungenügend und unsachgemäß umgesetzt wurde.

Wir fordern Sie daher zum wiederholten Mal auf, die Untersuchung des Alt- und Totholzes auf Holzkäfer entsprechend den Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses zu intensivieren und mit fachgerechter Methodik von ausgewiesenen Spezialisten durchführen zu lassen. Denn zur fachgerechten Untersuchung des Mulms bzw. der Holzkäfer insgesamt ist es sicherlich nicht ausreichend, wenn der Mulm von einer nicht als Holzkäferspezialist ausgewiesenen Person vor Ort manuell oberflächlich durchsucht wird.

Dies gilt auch für die Flächen des Querumer Forstes, die im Zuge des Start-/Landebahnausbau im Rahmen der Einrichtung der Hindernisfreiheitszone(n) gefällt, gerodet oder gekappt werden sollen. Insbesondere, da zumindest eine der vorgefunden Larven zu einer Art des Anhangs II der FFH-Liste gehört, ist es im Sinne einer vorbeugenden Sicherungspflicht unumgänglich, die bisher noch nicht durch Rodungsmaßnahmen o.ä. in Mitleidenschaft gezogenen Betroffenheitsbereiche intensiv im Hinblick auf Holzkäfer zu untersuchen. Alle beeinträchtigenden Maßnahmen in diesem Bereich sind bis zur Vorlage und abschließenden Bewertung der Ergebnisse dieser umfassenden Untersuchungen auszusetzen.

Einer der renommiertesten Holzkäferspezialisten Deutschlands ist sicherlich unbestreitbar 

Frank Köhler 

Strombergstr. 22a 

53332 Bornheim 

Tel. 02227/5369 

Fax 03212/1258687

Eine Auswahl aus seiner Literaturliste finden Sie im Anhang.

Wir fordern Sie auf, sich hinsichtlich der Methodik einer fachlich fundierten Untersuchung der Holzkäferfauna des betroffenen Bereiches des Querumer Forstes durch einen ausgewiesen Spezialisten wie Herrn Köhler beraten zu lassen. 

Wir bitten Sie uns das Ergebnis mitzuteilen bzw. uns zu unterrichten in welchem Umfang und mit welcher Methodik (exakte Beschreibung) Sie die erforderlichen Untersuchungen zu Holzinsekten durchführen werden. 

Wir bitten sie ebenfalls die fachliche Qualifikation der Personen, die diese Untersuchungen durchführen als Holzkäferspezialisten zu belegen.

 Im Zusammenhang mit den Larvenfunden auf der Rodungsfläche des Querumer Forstes bitten wir weiterhin um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie ist zu erklären, dass bisher im betroffenen Bereich selbst 2,5 Monate nach Abschluss der Baumfällungen keine Untersuchungen zur Holzkäferfauna durchgeführt wurden, obwohl es im Landespflegerischen Begleitplan des Planfeststellungsbeschlusses, Maßnahmenblatt V 4 ausdrücklich heißt „Beim bzw. nach dem Fällen von Bäumen mit hohem Totholzanteil oder von Altbäumen sind diese hinsichtlich des Holzkäferbefalls fachlich zu beurteilen und zu prüfen.“? Warum wurden diese Untersuchungen nicht – wie vorgeschrieben – „beim bzw. nach dem Fällen“ durchgeführt, d.h. in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Fällen? 

2. Warum liegt zu diesen vom Planfeststellungsbeschluss vorgeschriebenen Untersuchungen noch kein öffentlich zugängliches fachliches und methodisches Konzept vor?

3. Wie ist zu erklären, dass die mit mulmhaltigen Höhlen ausgestatteten Baumstümpfe und gefällten Baumstämme seit Wochen bzw. Monaten offen auf der Fläche stehen/liegen und somit allen äußeren Einflüssen ungeschützt ausgesetzt sind?

Hierdurch hatten Fraßfeinde der Larven freien Zugang zu den Baumhöhlen (z.B. Krähen sind diesbezüglich sehr schnell lernfähig),  ebenso konnten negative physiologische Veränderungen der Mulmqualität (z.B. Austrockungs- bzw. Vernässungsprozesse) stattfinden, denn üblicherweise befindet sich der Mulm ja im Inneren des Baumes und ist dadurch vor Witterungseinflüssen weitgehend geschützt..

4. Wieso wurde der Mulm aus den Stammhöhlen der Baumstümpfe und Baumstämme nicht zur Untersuchung auf Holzkäferlarven z.B. im Labor gesichert und die Höhlen bis zum Wiedereinbringen des untersuchten Mulms nach Abschluss der Rodungsmaßnahmen verschlossen und versiegelt, um Verluste während der Rodung auszuschließen?  

5. Wie kann es sein, dass bereits Baumstümpfe von Rodungsmaschinen aus dem Boden gerissen sowie hohle Baumstämme innerhalb der Fläche verlagert wurden, bevor die vorgeschriebenen Untersuchungen auf Holzkäfer abgeschlossen bzw. überhaupt begonnen wurden?  Durch diese Vorgehensweise ist in Kauf genommen worden, dass Mulm ausfallen konnte und damit ggf. Holzkäferlarven und Mulm irgendwo auf der Fläche zerstreut wurden.

6. Wie ist zu erklären, dass die jetzt während der Brut- und Setzzeit unseres Erachtens widerrechtlich durchgeführten Rodungsmaßnahmen ohne Begleitung eines fachkundigen Biologen stattfinden? 

7. Nach den uns vorliegenden Berichten wurden auch drahtwurmartige Holzkäferlarven gesichtet: Durch welche Maßnahmen werden sie sicherstellen, dass evtl. Vorkommen der FFH-Anhang-II-Art Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus)) sowohl  in der Rodungsfläche als auch im übrigen Betroffenheitsbereich nicht übersehen werden? Hier ist Gefahr im Verzuge!

8. Durch welche Maßnahmen werden Sie sicherstellen, dass auch weitere nach BArtSchV und FFH-Liste Anhänge I bzw. II streng geschützte Holzkäferarten in den o.g. Flächen nicht übersehen werden (s. hierzu auch unser Schreiben vom 31.01.2010)? 

Aufgrund der nun völlig veränderten Sachlage fordern wir Sie auf, die Rodungsmaßnahmen unverzüglich bis zum Abschluss der jetzt dringend erforderlichen Untersuchungen zur Holzkäferfauna einzustellen.

Darüber hinaus sind die derzeit durchgeführten Rodungsmaßnahmen nach unserer Auffassung rechtswidrig:

Der Planfeststellungsbeschluss zur Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg schreibt unter 2.5.2 eindeutig vor: "Dem Maßnahmenträger wird zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt aufgegeben, baubedingte Rodungen von Gehölzen nur außerhalb der Vegetationsperiode in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar durchzuführen.“ 

Die Definition des Begriffes „Rodung“ lautet (http://de.wikipedia.org/wiki/Rodung): „Bei der Rodung (von „roden, „reuten“) werden Gehölze, also Bäume und Sträucher, mitsamt ihrer Wurzeln dauerhaft entfernt. Sprachlich verwandt ist das Wort „ausrotten“. Das Hauptziel dieser Maßnahme ist, die Wald- oder Buschvegetation zu beseitigen, um den Boden einer anderen Nutzung (Weidefläche, Ackerbau, Siedlungsbau,Verkehrswegebau) zuführen zu können“. Bei der Stock- oder Wurzelrodung, werden „zuerst die Bäume gefällt und im Anschluss die Baumstümpfe gerodet“. 

„Fällung“ heißt dagegen im  deutschen Sprachgebrauch „..einen Baum bei Wald- oder Baumpflegearbeiten auf die gewünschte Art und Weise zu Fall zu bringen (zu fällen) oder abzutragen“

(http://de.wikipedia.org/wiki/Fällung_(Baum)). 

Auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes unterscheidet zwischen „Rodung“ und „Fällung“ und geht davon aus, dass „durch Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses die artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen minimiert werden. So darf nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar gerodet werden, geeignete Brutbäume sind unmittelbar nach der Fällung auf Besatz zu überprüfen, wobei fachkundiges Personal eventuell vorkommende Tiere bergen soll.“ Der festgeschriebene Verzicht auf Rodungen zwischen März und September hat somit maßgeblich dazu geführt, dass der Ausbau der Start-/Landebahn genehmigt wurde. 

Die Definition der Begriffe ist eindeutig und erlaubt keinen Interpretationsspielraum. Von einem „Formulierungsfehler“ kann hier – vor allem im Hinblick auf die Verwendung des Begriffes durch das Gericht - nicht gesprochen werden. Die Rodungsarbeiten im Querumer Forst in der Zeit vom 1. März bis 30. September bleiben folglich rechtswidrig. 

Wenn Herr von Stülpnagel in seinem Gefälligkeitsschreiben an die Flughafengesellschaft „klarstellt“, dass der Begriff „Rodungen“ in der Auflage 2.5.2 des Planfeststellungsbeschlusses sowie im Maßnahmenblatt S3 des Landespflegerischen Begleitplans „im nicht-forstfachlichen Sinne lediglich das Fällen der vorhandenen Bäume nicht aber das Entfernen der Wurzelstrünke zu verstehen ist“, setzt er sich über den Gerichtsbeschluss hinweg und fordert somit zu rechtswidrigem Handeln auf. Maßgeblich in dieser Sache ist nicht die Auffassung des Herrn von Stülpnagel als Vertreter der Beklagten, sondern die des Gerichts. Die Empfänger des Urteils (z.B. die Kläfger) können davon ausgehen, dass das Gericht bei der Verwendung der Begriffe „Rodung“ und „Fällung“ dem allgemeinen deutschen Sprachgebrauch folgt und nicht der eigenwilligen Interpretation des Herrn von Stülpnagel.

Wenn Herr von Stülpnagel weiter ausführt „denn Sinn und Zweck der in Auflage 2.5.2 beschriebenen Maßnahme ist die Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln. Schutzobjekte sind die Eier und die aktuell genutzten Vogelnester..Dieses Ziel läßt sich im vollen Umfang durch das Unterlassen von Baumfällungen während der Vegetationsperiode erreichen" wird sicherlich auch Ihnen klar sein, dass dies fachlich nicht vertretbar ist. 

Denn auf der freigestellten Fläche im Querumer Forst brüteten schon vor Beginn der Rodungsarbeiten die ersten Vögel sowohl auf dem Boden als auch in den geschichteten Holzstapeln. Amphibien, Bilche und andere Kleinsäuger sind in der Fläche aktiv. Unter den Vogelarten gibt es eine Reihe von Bodenbrütern wie Zaunkönig, Rotkehlchen, Baum- und Wiesenpieper, (Heide-)Lerchen, die gerade auf solchen offenen Flächen ihre Nester in der Nähe der Baumstubben anlegen bzw. zu Beginn der Rodungsmaßnahmen bereits angelegt hatten – Von Bachstelzen werden beispielsweise die Stapel mit gelagerten Holz gerne als Neststandorte genutzt.

Durch das Befahren der Fläche mit schweren Maschinen sowie durch den Abtransport des gestapelten Holzes wurden und werden diese Bruten vernichtet. Darüber hat der Einsatz der schweren Maschinen gerade in der Vegetationszeit unter den derzeitig feucht-nassen Bedingungen nicht vertretbare Bodenverdichtungen zur Folge, mit der Konsequenz irreversibler Schäden der Bodenstruktur und nachhaltiger Gefährdung aller im  Boden lebenden Tiere. 

Insofern läßt sich das Ziel der Auflage 2.5.2 keinesfalls „durch das Unterlassen von Baumfällungen während der Vegetationsperiode erreichen" – wie Herr von Stülpnagel behauptet.

Wir fordern Sie daher nachdrücklich auf dafür zu sorgen, dass die rechtswidrigen Rodungen im Querumer Forst unverzüglich gestoppt werden.

In diesem Zusammenhang erinnern wir Sie nochmals an die von uns mit Schreiben vom 31. Januar 2010 angemahnte Umsetzung des Maßnahmenblattes S2 des Landespflegerischen Begleitplans (Bodenschutz) und bitten Sie uns zu berichten, wie von Ihnen sichergestellt wurde, dass die Umsetzung der Vorgaben des Maßnahmenblattes planmäßig erfolgt und in welcher Wiese dies geschieht.

Schließlich bitten wir Sie uns mitzuteilen  wie der Auflage 2.5.1 des Planfeststellungsbeschlusses, die die Dokumentation von Wölbäckern betrifft, entsprochen wurde.

Abschließend möchten wir Sie fragen, was mit den westlich der „Breiten Bahn“ gelagerten Baumstämmen passieren soll, die mit Nummernetiketten versehen sind. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei diesen Baumstämmen definitionsgemäß um Altholz handelt, die nach Planfeststellungsbeschluss Punkt 16.1.2 auf der Fläche verbleiben müssen. Auf  keinen Fall dürfen diese Baumstämme verkauft werden. Wir bitten Sie für die Einhaltung dieser Bestimmungen Sorge zu tragen. 

Zusammenfassend fordern wir:

· einen sofortigen Stopp der widerrechtlichen Rodungen im Querumer Forst

· eine intensive und fachlich qualifizierte Untersuchung der gefällten Bäume und Baumstümpfe auf der Rodungsfläche sowie des noch stehenden Alt- und Totholzes auf den Flächen, die im Rahmen der Herstellung der Hindernisfreiheit in Mitleidenschaft gezogen werden, auf Holzinsekten (allgemein und insbesondere Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer - Limoniscus violaceus sowie weitere Vorkommen des Eremiten - Osmoderma eremita) durch ausgewiesene Spezialisten.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.

Dr. Dr. habil. Wolfgang Büchs

Cc: 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz
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